Bereitstellung einer Arbeitsgelegenheit

Allgemeine Informationen

Geman § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sollen Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkiinften zur Aufrechterhaltung und
Betreibung der Einrichtung zur Verfligung gestellt werden. Ausgeschlossen hierbei sind Téatigkeiten zur Selbstversorgung des
Leistungsberechtigten.

AuBerdem sollen soweit wie méglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnitzigen Trégern zur Verfiigung
gestellt werden, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient.

Arbeitsgelegenheiten dienen auBerdem als Chance fir die Migranten, erste Arbeits- und Integrationserfahrungen in Deutschland zu sammeln.
Die Einsatzgebiete kénnen sich auch an den Interessen der Teilnehmer orientieren.

Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Sie pro bereit gestellter Arbeitsgelegenheit nach § 5 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz eine
Foérderung von bis zu 500 Euro erhalten.

,Forderung Integration — Arbeitsgelegenheiten”
Zustandigkeiten
Bereich Unterbringung und Integration

Besucheradresse:
Am Rotvorwerk 3
09599 Freiberg

Postadresse:
Frauensteiner StraBe 43
09599 Freiberg

Telefon: 03731 799-3600
Fax: 03731 799-3691
integration[at]landkreis-mittelsachsen.de

Sachbearbeiterin Fallmanagement

Frau Schrenk

Telefon: 03731 799-3411
Tanja.Schrenk@landkreis-mittelsachsen.de

Sachbearbeiter Fallmanagement

Herr Geyer

Telefon: 03731 799-3699
Jason.Geyer@landkreis-mittelsachsen.de

Voraussetzungen

Es werden arbeitsfahige, nicht erwerbstatige Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die nicht mehr im schulpflichtigen
Alter sind in der Arbeitsgelegenheit beschaftigt, welche sich dazu bereiterkléaren.

Die Arbeitsgelegenheit ist zeitlich und raumlich so auszugestalten, dass sie auf zumutbare Weise und zu mindestens stundenweise ausgetibt
werden kann.

Fir die zu leistende Arbeit zahlt der Trager der MaBnahme 0,80 EUR je Stunde. Soweit der Leistungsberechtigte nicht im Einzelfall héhere
notwendige Aufwendungen nachweist, die ihm durch die Wahrnehmung der Arbeitsgelegenheit entstehen. Die 0,80 EUR sind nicht lber die
Forderung nach § 11 Absatz 4 Nummer 4 KomIntAVO férderfahig!

Méogliche Arbeitsgelegenheiten kénnten sein:
1) Interne Arbeitsgelegenheiten (in den Unterbringungseinrichtungen):
Hauswirtschaft

== Hausmeisterhilfen
= Reinigungsarbeiten

Unterstiitzung der Mitbewohner

Sprachmittler
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file:///das-amt/buergerservice/foerderung-integration-arbeitsgelegenheiten.html

Begleitung bei Behérdengangen

2) Externe Arbeitsgelegenheiten (kommunale, gemeinnitzige, private Trager):
Landschaftspflege

= Unkrautbeseitigung
== Beseitigung von Unrat

Umweltschutz

= Sauberhaltung Randbereiche von Bachen
= Waldarbeiten

Soziale Einrichtungen

= Unterstiitzung in Betreuungseinrichtungen
= Unterstitzung Fahrradwerkstatten, Tafeln, Mébelbdrsen, Kleiderkammer

Verfahrensablauf
Beantragung

Den Antrag fir die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten missen Sie beim Landratsamt Mittelsachsen, Auslander- und Asylbehdrde mit dem
hierflir vorgeschriebenen Formular einreichen.

Bitte beachten Sie, dass es einen Antrag fiir interne und einen Antrag fir externe Arbeitsgelegenheit gibt! Das Formular steht als PDF-Datei zur
Verfligung.

Der Antrag ist bitte friihestens zwei Wochen vor MaBnahmebeginn einzureichen.
Bewilligung

Der Antrag wird vom Bereich Unterbringung und Integration der Auslander- und Asylbehdrde bewilligt, wenn die oben genannten
Voraussetzungen erfllt wurden. Wenn lhr Antrag bewilligt wurden ist, erhalten Sie eine Genehmigung fiir die Durchfiihrung der
Arbeitsgelegenheit. Im Nachgang ist mit dem Teilnehmer eine Teilnahmevereinbarung zu schlieBen und dem Bereich Unterbringung und
Integration zu Gbermitteln.

Wenn der Teilnehmer eher aus der Arbeitsgelegenheit austritt, wie vereinbart, so ist dem der Asyl- und Auslanderbehérde eine Aufhebung der
Teilnahmevereinbarung zu tbermitteln.

Formulare / Online-Dienste

deenpool Arbeitsgelegenheiten
Antrag auf Beschaftigung eines Teilnehmers in einer Arbeitsgelegenheit (PDF)

inweise geman Datenschutz-Grundverordnung (PDF)

Kosten
keine Kosten
Rechtsgrundlage

§ 5 Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
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https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=ASYLideenagh&formtecid=2&areashortname=14522
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=ASYL-beschAHG&formtecid=2&areashortname=14522
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=HWDSGVO&formtecid=2&areashortname=14522
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__5.html

	Bereitstellung einer Arbeitsgelegenheit
	Allgemeine Informationen
	Zuständigkeiten
	Bereich Unterbringung und Integration

	Voraussetzungen
	Verfahrensablauf
	Formulare / Online-Dienste
	Kosten
	Rechtsgrundlage



